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Landesrecht Nordrhein-Westfalen

LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 15.04.2020

Fassung
Gultig ab: 01.01.2020

Verordnung zur Uberleitung vorhandener kommunaler
Wahlbeamtinnen und kommunaler Wahlbeamten auf
Zeit

Vom 15. April 2020

Auf Grund des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes vom
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3.
April 2020 (GV. NRW. S. 284) geandert worden ist, verordnet das Ministerium fiir Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen:

§1
Uberleitung

(1) Vorhandene kommunale Wahlbeamtinnen und kommunale Wahlbeamte auf Zeit der Gemein-
den mit den Amtern ,Beigeordnete, Beigeordneter” nach § 2 Absatz 3 der Eingruppierungsver-
ordnung vom 9. Februar 1979 (GV. NRW. S. 97), die zuletzt durch Verordnung vom 15. April 2020
(GV. NRW. S. 340) geandert worden ist, werden

1. bei einer Einwohnerzahl bis 10 000 und
a) soweit sie sich in der Besoldungsgruppe A 12 befinden, in die Besoldungsgruppe A 13 und
b) soweit sie sich in der Besoldungsgruppe A 13 befinden, in die Besoldungsgruppe A 14,

2. bei einer Einwohnerzahl Gber 750 000 und
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a) soweit sie sich in der Besoldungsgruppe B 7 befinden, in die Besoldungsgruppe B 8 und

b) soweit sie zur allgemeinen Vertretung der (Ober-)Blirgermeisterin, des (Ober-) Blrgermeis-
ters bestellt sind und sich in der Besoldungsgruppe B 8 befinden, in die Besoldungsgruppe B 9

Ubergeleitet.

(2) Vorhandene kommunale Wahlbeamtinnen und kommunale Wahlbeamte auf Zeit der Kreise
mit den Amtern ,Kreisdirektorin, Kreisdirektor als allgemeine Vertretung der Landrétin, des Land-
rats” nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 der Eingruppierungsverordnung werden

1. bei einer Einwohnerzahl bis 200 000 und

a) soweit sie sich in der Besoldungsgruppe B 2 befinden, in die Besoldungsgruppe B 3 und
b) soweit sie sich in der Besoldungsgruppe B 3 befinden, in die Besoldungsgruppe B 4,

2. bei einer Einwohnerzahl von 200 001 bis 300 000 und

a) soweit sie sich in der Besoldungsgruppe B 3 befinden, in die Besoldungsgruppe B 4 und
b) soweit sie sich in der Besoldungsgruppe B 4 befinden, in die Besoldungsgruppe B 5

Ubergeleitet.

(3) Findet fiir Gemeinden § 7 Absatz 3 der Eingruppierungsverordnung Anwendung, gilt fir die
dort vorhandenen kommunalen Wahlbeamtinnen und kommunalen Wahlbeamten auf Zeit Fol-
gendes:

1. Ergibt sich durch die Hinzurechnung eine Einwohnerzahl von 10 001 bis 20 000 statt bisher 10
000 werden die Beamtinnen und Beamten

a) mit den Amtern ,Beigeordnete, Beigeordneter”, soweit sie sich in der Besoldungsgruppe A 12
befinden, in die Besoldungsgruppe A 14,

b) mit den Amtern ,Beigeordnete, Beigeordneter”, soweit sie sich in der Besoldungsgruppe A 13
befinden, in die Besoldungsgruppe A 15 und

c) mit den Amtern ,Biirgermeisterin, Biirgermeister” in der Besoldungsgruppe B 2 in die Besol-
dungsgruppe B 3

Ubergeleitet.

2. Ergibt sich durch die Hinzurechnung eine Einwohnerzahl von 20 001 bis 30 000 statt bisher 10
001 bis 20 000 werden die Beamtinnen und Beamten
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a) mit den Amtern ,Beigeordnete, Beigeordneter”, soweit sie zur allgemeinen Vertretung der Biir-
germeisterin, des Blirgermeisters bestellt sind und sich in der Besoldungsgruppe A 14 befinden,
in die Besoldungsgruppe A 15,

b) mit den Amtern ,Beigeordnete, Beigeordneter”, soweit sie sich in der Besoldungsgruppe A 15
befinden, in die Besoldungsgruppe A 16 und

c) mit den Amtern ,Biirgermeisterin, Biirgermeister” in der Besoldungsgruppe B 3 in die Besol-
dungsgruppe B 4

Ubergeleitet.

3. Ergibt sich durch die Hinzurechnung eine Einwohnerzahl von 30 001 bis 40 000 statt bisher 20
001 bis 30 000 werden die Beamtinnen und Beamten

a) mit den Amtern ,Beigeordnete, Beigeordneter”, soweit sie zur allgemeinen Vertretung der Biir-
germeisterin, des Blirgermeisters bestellt sind und sich in der Besoldungsgruppe A 15 befinden,
in die Besoldungsgruppe A 16,

b) mit den Amtern ,Beigeordnete, Beigeordneter”, soweit sie sich in der Besoldungsgruppe A 16
befinden, in die Besoldungsgruppe B 2 und

c) mit den Amtern ,Biirgermeisterin, Blirgermeister” in der Besoldungsgruppe B 4 in die Besol-
dungsgruppe B 5

Ubergeleitet.

(4) MaBgebend sind jeweils die Verhaltnisse zum 1. Januar 2020.

§2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

Die Ministerin
fur Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister der Finanzen
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des Landes Nordrhein-Westfalen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

4/4



	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung zur Überleitung vorhandener kommunaler Wahlbeamtinnen und kommunaler Wahlbeamten auf Zeit 
	 § 1 Überleitung 
	 § 2 Inkrafttreten 


